
Durch das Wirtschaftsministerium wurde die Stadt Seebad Ueckermünde angeschrieben und 

darauf hingewiesen, dass die Stadt ab dem nächsten Jahr nicht mehr zu den Orten gehören 

wird, in der das Ladenöffnungszeitengesetz gelten wird. Begründet wird dies damit, dass wir 

zu wenige Touristen und Tagesbesucher haben. 

Das Gesetz sieht vor, dass ein Ort nur dann als besonders frequentiert angesehen wird, wenn 

er auf das 3,5- fache des durchschnittlichen Tourismusaufkommens aufweisen kann. Dieser 

Landesdurchschnitt liegt bei 19,5 Touristen pro Einwohner, der 3,5-fache Wert also bei 68,3. 

Ueckermünde liegt zwar über dem Landesdurchschnitt, wird die Zahl von fast 70 Touristen pro 

Einwohner aber nicht erreichen können. Die Stadt beabsichtigt, trotzdem eine Stellungnahme 

zu schreiben und die Situation darstellen, wenn am Sonntag gar keiner mehr öffnen darf. 

 

Stadtvertreter Carsten Seeger und der Bürgermeister weilten auf Einladung zum diesjährigen 

Erntefest in Pyrzyce. 

 

Am 02.09.2025 wurde der Zustand des jüdischen Friedhofes in der Wiesenstraße durch eine 

Abordnung des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde MV im Beisein des 

Landesrabbiners Kadnykov inspiziert. Der Landesverband stellt die Pflegekosten dafür zur 

Verfügung. Es gab keine Beanstandungen. 

 

Für die Pachtung des Waldstrandes in Bellin gab es vier Bewerber. Anhand der Konzepte und 

der persönlichen Eignung wurde sich für die Verpachtung des Strandes an Kristin Schubert 

aus Ueckermünde ausgesprochen. 

 

Am 15.09. gibt es mehrere Firmenbesuche in Ueckermünde durch den Landrat Michael Sack, 

an denen auch der Bürgermeister teilnimmt. 

 

Haushalt 

Senkung der Kreisumlage von 48,5 % auf 42 % wurde vom Kreistag beschlossen, die 

Genehmigung steht noch aus. Derzeit gehen wir davon aus, dass das Land dem nicht 

zustimmen wird, da sich der Landkreis ebenfalls in der Konsolidierung befindet. 

Eine Senkung wurde für den Haushalt eine Ersparnis in Höhe von ca. 800.000 € bedeuten. 

Diese Mittel werden wir vermutlich zusätzlich für die Kinderbetreuungskosten benötigen. 

(War Fallpauschale 199,93 € Monat/Platz, ab 2025 beträgt die Gemeindepauschale 31,49 % 

der Platzkosten für einen Platz/Monat.) Wir gehen derzeit von einer 25% Erhöhung der Kosten 

für die Stadt aus. 

 















Sehr geehrter Stadtpräsident, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen kurz erklären, worum es bei diesem Beschlussantrag geht. 

Der Flächennutzungsplan legt fest, wie und wo Flächen grundsätzlich genutzt 
werden können. Auf ihm bauen die Bebauungspläne auf, auf deren Grundlage 
wiederum Baugenehmigungen erteilt werden. 

Über Änderungen des Flächennutzungsplans entscheidet ausschließlich die 
Stadtvertretung. Das Verfahren ist im Baugesetzbuch eindeutig geregelt. 

Im vorliegenden Fall hat die Stadtvertretung im März 2024 über 11 Änderungsflächen 
beschlossen. Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat die Stadtverwaltung jedoch 
eigenmächtig eine 12. Fläche hinzugefügt, ohne dass hierfür ein Beschluss der 
Stadtvertretung vorlag. 

Dieses Vorgehen führt dazu, dass das gesamte Verfahren anfechtbar ist. Anwohner 
und Verbände könnten mit Aussicht auf Erfolg klagen – sogar noch ein Jahr nach 
Erteilung von Baugenehmigungen. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir die 4. Änderung des Flächennutzungsplans 
komplett neu starten, um Schaden von der Stadt abzuwenden. 

 

1. Klare Rechtslage 

o Nach § 2 Abs. 1 BauGB dürfen Änderungen des 
Flächennutzungsplanes nur durch einen förmlichen Beschluss der 
Stadtvertretung eingeleitet werden. 

o Im Aufstellungsbeschluss vom 12.02.2024 wurden ausdrücklich nur die 
Änderungsbereiche 1–11 beschlossen. 

o Der Bereich Nr. 12 ist später ohne Beschluss hinzugefügt worden. Das 
widerspricht der gesetzlichen Vorgabe und macht das Verfahren formell 
fehlerhaft. 

2. Bedeutung des Verfahrensfehlers 

o Es geht nicht um einen kleinen Schönheitsfehler, sondern um die 
Grundlage des gesamten Bauleitverfahrens. 

o Wenn die Stadtvertretung nicht den Aufstellungsbeschluss fasst, 
sondern die Verwaltung eigenmächtig Änderungen vornimmt, wird das 
Verfahren rechtswidrig. 

o Jeder spätere Bebauungsplan, der auf diesem fehlerhaften Beschluss 
aufbaut, ist damit angreifbar. 

  



3. Risiko für die Stadt 

o Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, gegen Bebauungspläne im 
Wege eines Normenkontrollverfahrens vorzugehen. 

o Angesichts der bekannten Streitlage ist sehr wahrscheinlich, dass 
betroffene Bürger von diesem Recht Gebrauch machen. 

o Die Folge: jahrelange Rechtsstreitigkeiten, hohe Prozess- und 
Gutachterkosten, Verzögerungen bei wichtigen Bauprojekten und ein 
massiver Imageschaden für die Stadt. 

4. Warum „einfach streichen“ nicht reicht 

o Es reicht deshalb nicht, weil es nichts daran ändert, dass der 
ursprüngliche Aufstellungsbeschluss fehlerhaft zustande gekommen ist. 

o Ein formell fehlerhafter Beschluss bleibt fehlerhaft – auch wenn man 
nachträglich korrigiert. Das Risiko der Rechtswidrigkeit bleibt also 
vollumfänglich bestehen. 

5. Einzig korrekte Lösung: Rechtssicher neu beginnen 

o Unser Antrag will genau das: Den fehlerhaften Beschluss aufheben und 
einen neuen, rechtmäßigen Aufstellungsbeschluss fassen. 

o Dieser umfasst ausschließlich die Änderungsbereiche 1–11, so wie 
ursprünglich beschlossen. 

o Damit stellen wir sicher, dass das Bauleitverfahren auf einer soliden, 
unanfechtbaren Grundlage steht. 

6. Schlussfolgerung 

o Unser Ziel ist es, die Stadt vor finanziellen Schäden, rechtlichen Risiken 
und jahrelangen Verzögerungen zu bewahren. 

o Wer jetzt eine schnelle „Kosmetiklösung“ will, handelt 
verantwortungslos. 

o Wer wirklich im Interesse der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
handelt, stimmt dafür, das Verfahren ordnungsgemäß und rechtssicher 
neu aufzusetzen. 

Aus unserer Sicht ist es also rechtlich betrachtet, die einzige Möglichkeit, diesem 
Beschlussantrag zuzustimmen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Inken Arndt 
AfD-Fraktion Ueckermünde 
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